
Das Bundesministerium für Inneres
(BMI) leistet mit der Entsendung
von Polizistinnen und Polizisten

in das Ausland seit einem halben Jahr-
hundert einen Beitrag zur Konfliktver-
hütung und Krisenbewältigung im Auf-
trag der Europäischen Union und der
Vereinten Nationen, und ist dabei am
Aufbau von rechtsstaatlichen Struktu-
ren vor allem in jenen Ländern interes-
siert, die für die innere Sicherheit
Österreichs relevant sind. 
Schon Ende 1957 waren die Verein-

ten Nationen an Österreich mit dem Er-
suchen herangetreten, Beamte der Si-
cherheitsexekutive für eine UNO-Poli-
zeitruppe zur Verfügung zu stellen. Zur
Umsetzung des Ersuchens fehlten die
nationalen gesetzlichen Grundlagen.
Die junge neutrale Republik Österreich
wollte aber der Bitte der Vereinten Na-
tionen nachkommen. Deshalb wählten
die Verantwortlichen als dienstrechtli-
che Basis für die Entsendung der öster-
reichischen Polizisten eine Karenzie-
rung. Die österreichischen Beamten
wurden primär bei der UN-Beobach-
tungsmission United Nation Truce Su-
pervision Organisation eingesetzt. Das
nächste Einsatzgebiet für österrei-
chische Polizisten und Gendarmen war
die Demokratische Republik Kongo in
Afrika bei der UN-Mission UN Opera-
tion in the Congo (UNOC). 
Die erste offizielle Entsendung ös -

terreichischer Polizisten und Gendar-
men erfolgte im Frühling 1964. 38

Polizisten und Gendarmen eines öster-
reichischen UN-Polizeikontingents un-
terstützten die United Nation Forces in
Cyprus (UNFICYP). Das Team aus
Österreich traf als erstes UN-Kontin-
gent am 14. April 1964 auf der Mittel-
meerinsel ein.
Bis heute nahmen über 1.400 öster-

reichische Polizisten an 33 friedensun-
terstützenden Missionen bzw. Krisen-
managementeinsätzen der UNO, der
EU oder der OSZE teil. Die Einsatzge-
biete umfassten außer Australien alle
Kontinente. Sie reichten von Kambod -
scha über El Salvador und Osttimor
nach Tadschikistan, und konzentrierten
sich in der Phase des Jugoslawienkon-
fliktes und des Kosovokrieges beson-
ders auf den Westbalkan.

AUSLANDSEINSÄTZE HEUTE 

Vereinte Nationen. Die Vereinten
Nationen entsandten das erste Polizei-
kontingent in den vormals belgischen
Kongo (Demokratische Republik Kon-
go). Seit 1964 ist die Entsendung inter-
nationaler Polizisten als Teil friedens-
unterstützender Missionen der Verein-
ten Nationen und Krisenmanagement-
missionen der Europäischen Union
nicht mehr wegzudenken.
Gegenwärtig gibt es 16 Peacekee-

ping-Operationen und eine politische
Mission der Vereinten Nationen (Uni-
ted Nations Assistance Mission in Af-
ghanistan).

Europäische Union. Die EU-Mit-
gliedstaaten beschlossen auf dem Tref-
fen des Europäischen Rates in Santa
Maria da Feira im Jahr 2000, insgesamt
5.000 Polizistinnen und Polizisten für
das internationale Krisenmanagement
zur Verfügung zu stellen. Davon sollen
1.000 innerhalb von 30 Tagen einsatz-
bereit sein. Österreich sagte maximal
110 Polizistinnen und Polizisten für
das internationale Krisenmanagement
zu. Diese Zahl basierte auf dem jewei-
ligen Verhältnis der Anzahl der Ein-
wohner der damals 15 EU-Mitglieds-
staaten zur Gesamteinwohneranzahl
der Europäischen Union.

Die erste Polizeimission der Euro-
päischen Union startete am 1. Jänner
2003 in Bosnien und Herzegowina
(EUPM). Derzeit gibt es zehn zivile
und fünf militärische EU-Missionen.

Aufgaben der Polizei in Friedensmissio-
nen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-
moon nannte in seinem Bericht über
die United Nation Police drei Kernauf-
gaben die innerhalb eines vom Sicher-
heitsrat beschlossenen Mandates aus-
geübt werden sollten:1
• Unterstützung lokaler Polizeiorgani-
sationen durch Reform- und Restruktu-
rierungsmaßnahmen. 
• Operative Unterstützung der lokalen
Polizei und andere für die Sicherheit
relevante Organisationen.
• Vorübergehende Ausübung von Exe-
kutivgewalt.
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50 Jahre Auslandseinsätze 
Seit 1964 sind österreichische Polizistinnen und Polizisten bei Friedenmissionen in Krisenregionen im
Einsatz. Bisher nahmen über 1.400 Exekutivbedienstete an 33 friedensunterstützenden Missionen teil.

EUPOL-Mission Afghanistan: Ein Polizist aus Österreich bei 
einer Einsatzfahrt in Kabul.

EULEX-Mission Kosovo: Ein österreichischer Polizist bespricht
sich mit ausländischen Kollegen.



Die Europäische Union nannte als
Kernaufgaben die Unterstützung von
lokalen Polizeieinheiten, aber auch die
Übernahme von polizeilichen Aufga-
ben anstelle der lokalen Polizei.2

Rechtliche Grundlagen. Die interna-
tionalen rechtlichen Grundlagen für ei-
ne Polizeimission bilden die Sicher-
heitsratsresolutionen der Vereinten Na-
tionen und/oder die gemeinsamen Be-
schlüsse der Europäischen Union. 
Die nationale rechtliche Entsende-

grundlage für österreichische Polizisten
bildet das Bundesverfassungsgesetz
über Kooperation und Solidarität bei
der Entsendung von Einheiten und Ein-
zelpersonen in das Ausland (KSE-
BVG). Jeder Einsatz muss aber von der
österreichischen Bundesregierung im
Einvernehmen mit dem Hauptaus-
schuss des Nationalrates beschlossen
werden.

Einsatzvorbereitung. Neben den not-
wendigen rechtlichen und logistischen
Rahmenbedingungen für eine Aus-
landsentsendung müssen die Polizisten
ausgewählt und für ihre Aufgaben in
einem Krisengebiet ausgebildet wer-
den. 
Dafür verantwortlich sind die Mitar-

beiter der Generaldirektion für die öf-
fentliche Sicherheit, Abteilung „Ein-
satzangelegenheiten“, Referat „Aus-
landseinsätze“. Die fünf Mitarbeiter
des Referates kümmern sich um alle
Maßnahmen, die für die Entsendung zu
einem Auslandseinsatz notwendig sind. 
Das BMI startet gegen Ende jeden

Jahres eine bundesweite Interessenten-
suche. Alle Bewerbungen müssen im
Dienstweg vorgelegt werden und die
Zwischenvorgesetzten bestätigen das
Vorliegen der allgemeinen Bewer-
bungskriterien: 
• definitives Dienstverhältnis;
• persönliche und fachliche Eignung;
• disziplinäre Unbescholtenheit.
Neben den allgemeinen Bewer-

bungskriterien müssen die Bewerber
ausgezeichnete Englischkenntnisse be-
sitzen. Haben die Polizistinnen und
Polizisten die Fremdsprachenüberprü-
fung geschafft, werden sie zu einem
zweiwöchigen Vorbereitungskurs für
Auslandseinsätze einberufen. 

Basiskurs für Auslandseinsätze. Die
Vorbereitungskurse finden seit 2010 in
Kooperation mit dem Bundesheer in
der Wallenstein-Kaserne in Götzendorf

in Niederösterreich statt. In der ersten
Woche wird der Kurs überwiegend im
Lehrsaal abgehalten. Die Teilnehmer
bekommen von Vortragenden aus ver-
schiedenen Bundesministerien und von
auslandserfahrenen Polizistinnen und
Polizisten aus dem BMI das gesamte
theoretische Wissen für ihren Aus-
landseinsatz vermittelt.
In der zweiten Woche sollen die

Teilnehmer das theoretische Wissen in
realitätsnahen Übungen in die Praxis
umsetzen. Bisher haben ca. 500 öster-
reichische Exekutivbedienstete und
zahlreiche Polizistinnen und Polizisten
aus Frankreich, Rumänien, Kroatien,
Ungarn, Schweiz, Bosnien-Herzegowi-
na, Spanien, Deutschland, Bulgarien,
Luxemburg, Thailand und der Slowa-
kei an einem der 27 Ausbildungskurse
für Auslandseinsätze des Innenministe-
riums teilgenommen.

Entsendung. Die Entscheidung zur
Entsendung von Polizistinnen und
Polizisten in das Ausland erfolgt unter
Berücksichtigung der folgenden Eck-
punkte: 
• außen- und sicherheitspolitische Inte-
ressen;
• internationale Solidarität vor allem im
Hinblick auf die menschenrechtliche
Situation im Einsatzgebiet;
• Mandat der Mission und somit ein
realistisches Aufgabengebiet für die
österreichischen Polizistinnen und
Polizisten sowie die Missionsrahmen-
bedingungen;
• Sicherheitslage im Einsatzgebiet ein-

schließlich medizinischer Versorgung;
• Immunitätsschutz der Beamten.
Wird grünes Licht für eine Aus-

landseinsatzbeteiligung gegeben, er-
folgt die Personalauswahl, die Zusam-
menstellung der notwendigen Schutz-
und Einsatzausrüstung für die ausge-
wählten Polizistinnen und Polizisten,
sowie die missionsspezifische Ausbil-
dung und eine physische und psy-
chische Überprüfung. 

Personalauswahl. Die Europäische
Union und die Vereinten Nationen stel-
len ihre Personalanforderung an die je-
weiligen Mitgliedstaaten. Diese Perso-
nalanforderungen beinhalten eine Ar-
beitsplatzbeschreibung und ein davon
abgeleitetes Anforderungsprofil für die
benötigten Polizisten. Auf Basis dieser
Informationen erfolgt die Einmeldung
geeigneter österreichischer Polizistin-
nen und Polizisten durch das Referat
für „Auslandseinsätze“ in der General-
direktion für die öffentliche Sicherheit
des Inneministerium.
Das darauffolgende internationale

Auswahlverfahren der Europäischen
Union und der Vereinten Nationen
wird je nach Wertigkeit der ausge-
schriebenen Position mittels Bewer-
tung der vorgelegten Bewerbungen,
durch ein Telefoninterview, eine Vi-
deokonferenz oder durch ein persönli-
ches Interview (z. B. Bewerbung für
einen Missionsleiter) durchgeführt. Die
Polizistinnen und Polizisten werden
danach von der EU oder UNO vom Be-
werbungsergebnis in Kenntnis gesetzt. 
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Mitarbeiter des Referats für Auslandseinsätze im BMI: Friedrich Katschnig, Andrea
Laa, Petra Fürst, Referatsleiter Berthold Hubegger, Andreas König.



Physische und psychische Überprü-
fung. Hat ein Interessent die Bewer-
bungshürde geschafft, überprüfen die
zuständigen Stellen des BMI die ge-
sundheitliche und psychische Fitness
und danach werden die Polizistinnen
und Polizisten mit der persönlichen
Schutz- und Einsatzausrüstung ausge-
stattet. 

Missionsspezifische Vorbereitung.
Unmittelbar vor der Entsendung orga-
nisiert das BMI eine missionsspezifi-
sche Vorbereitung. Zweck ist das Ken-
nenlernen der zukünftigen Aufgaben,
der Sicherheitssituation und der Anfor-
derungen im Einsatzgebiet sowie inter-
kulturelle Aspekte in dieser Region. 

Die Einsatzdauer beträgt ein Jahr,
eine Verlängerung ist in Ausnahmefäl-
len möglich. Die eingesetzten Polizis-
tinnen und Polizisten können ihren
Einsatz aus persönlichen oder dienstli-
chen Gründen jederzeit früher abbre-
chen. 
Nach der Rückkehr von einem Aus-

landseinsatz erfolgt eine umfangreiche
medizinische Untersuchung und ein
operatives und psychologisches De-
briefing.

Ausblick. Aus Anlass des 50-jähri-
gen Jubiläums der Entsendung von
österreichischen Polizistinnen und
Polizisten zu internationalen Einsätzen
der Vereinten Nationen, der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa und der Europäischen
Union gibt das BMI ein Buch mit dem
Titel „50 Jahre Auslandseinsätze der
Polizei“ heraus.
1 Vgl. United Nations, General Assem-
bly (2011), S. 3, Stand 14. 5. 2014.
2 Vgl. Council of the European Union
(2002), EU comprehensive concept for
strengthening of local police missions.
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UNFICYP (United Nations Peacekee-
ping Force in Cyprus), April 1964 bis
Juli 1977.
UNTAG (United Nations Transition
Assistance Group), März 1989 bis
April 1990, Namibia.
UNGCI (United Nations Guard Contin-
gent in Iraq), Juli 1991 bis September
1992 und Jänner 1993 bis Mai 1995. 
ONUSAL (Misión de Observadores de
las Naciones Unidas en El Salvador),
Februar 1992 bis November 1994.
UNTAC (United Nations Transitional
Authority in Cambodia), Juli 1992 bis
August 1993.
MINURSO (Misión de las Naciones
Unidas para el Referendum en el Sa-
hara Occidental), Juli 1993 bis Mai
1997.
UNAMIR (United Nations Assistance
Mission in Rwanda), Dezember 1993
bis April 1994.
ONUMOZ (Operação das Nações Uni-
das em Moçambique), Juli
1994 bis Dezember 1994.
UNMIH (United Nations
Mission in Haiti), März
1995 bis Februar 1996.
WEU-Mission in Mostar –
Bosnien und Herzegowina
Juli bis Oktober 1996.
UNIPTF (United Nations
International Police Task
Force), März 1996 bis De-
zember 2002, Bosnien und
Herzegowina.
UNTAES (United Nations Transitional
Administration in/for Eastern Sla-
vonia, Baranja and Western Sirmi-
um), Juli 1996 bis Jänner 1998, Kroa-
tien.
UNPSG (United Nations (Civilian),
Police Support Group), Jänner 1998
bis Oktober 1998, Kroatien.
UNMOT (United Nations Mission of
Observers in Tajikistan), Mai 1998
bis Mai 1999.
OSCE Police Monitoring Group
(PMG), Oktober 1998 bis Dezember
1999, Kroatien.
KVM (Kosovo Verification Mission),
Dezember 1998 bis Juni 1999.
MAPEXT (Extended Multinational Ad-
visory Police Element), Juni 1999 bis
Mai 2001, Albanien.
UNAMET (United Nations Mission in
East Timor) wird zu UNTAET (Uni-
ted Nations Transitional Administrati-
on in Eastern Timor) wird zu UNMI-

SET (United Nations Mission of Sup-
port in East Timor) Juli 1999 bis Juli
2002.
ICTY (International Criminal Tribunal
for the former Yugoslavia), Juli 1999
bis Oktober 2000, Kosovo.
UNMIK (United Nations Interim Ad-
ministration Mission in Kosovo), Au-
gust 1999 bis Februar 2009 und seit
Jänner 2014.
EUPM (European Union Police Missi-
on), Jänner 2003 bis Dezember 2011,
Bosnien und Herzegowina.
JIPTC (Jordan International Police
Training Centre), November 2003 bis
Dezember 2005 und Juni 2006 bis
August 2007, Jordanien (für Irak).
EUPOL Proxima (European Union Po-
lice Mission Proxima), Dezember
2003 bis Dezember 2005, Mazedo-
nien.
EU COPPS (European Union Co-ordi-
nation Office for Palestinian Police

Support), August 2005 bis
Dezember 2005, Palästi-
nensische Autonomiegebie-
te.
EUJUST LEX (European
Union Integrated Rule of
Law Mission for Iraq),
September 2005 und April
2006, EU-Mitgliedstaaten
(für Irak).
EUPAT (European Union
Police Advisory Team),
Dezember 2005 bis Juni

2006, Mazedonien.
EUPOL COPPS (European Union Poli-
ce Mission for the Palestinian Territo-
ries), seit Jänner 2006, Palästinensi-
sche Autonomiegebiete.
EUPT (European Union Planning
Team), Dezember 2006 bis Dezember
2007, Kosovo. 
EULEX (European Union Rule of Law
Mission in Kosovo), seit Juli 2008.
EUMM Georgia (European Union Mo-
nitoring Mission in Georgia), seit
September 2008.
EUPOL Afghanistan (European Union
Police Mission in Afghanistan), seit
Oktober 2010.
EU BAM Rafah (European Union Bor-
der Assistance Mission in Rafah), seit
2005 möglich, Palästinensische Auto-
nomiegebiete. 
EUBAM Libya (European Union Bor-
der Assistance Mission in Libya), seit
2013 möglich.

A U S L A N D S E I N S Ä T Z E

EUMM-Mission in Georgien: Gepanzer-
tes Einsatzfahrzeug.


